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(2) Die ersten drei Monate der Berufsausbildung sind Probezeit. Wird die Berufsausbildung während der Probezeit 
um mehr als einen Monat unterbrochen, verlängert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung. 2031 9 

§ 3 
Grundsätzliches über das Rechtsverhältnis 

Das Berufsausbildungsverhältnis bestimmt sich nach dem Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 in seiner 
jeweiligen Fassung sowie nach den Vorschriften des Manteltarifvertrages für Auszubildende vom 6. Dezember 1974 
und den diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen in der für den Bereich der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) jeweils geltenden Fassung. . 

§ 4 
Ausbildungsmaßnahmen 

außerhalb der Ausbildungsstätte 

Die/Der Auszubildende ist verpflichtet, die vorgeschriebene Berufsschule regelmäßig und pünktlich zu besuchen 
und auch an anderen Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte teilzunehmen, für die sie/er vom 

Ausbildenden freigestellt ist, z. B. an :.....: ........................ .......................... : .................................................. .... 

..................... i .... ; ........................................................................................... i ................................................................ ........................................ 

§ 5 

Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit 
Die regelmäßige tägliche Ausbildungszeit  richtet sich nach den für die Arbeitszeit der entsprechenden  gleichaltrigen 

. Angestellten/Arbeiter jeweils geltenden Regelungen. Sie beträgt zur Zeit .......................... Stunden. 

§ 6 I 
Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergütung 

Die/Der Auszubildende  erhält eine monatliche Ausbildungsvergütung nach Maßgabe des § 8 des Manteltarifvertra- 
, ges für Auszubildende in Verbindung mit dem jeweils geltenden Ausbildungsvergütungstarifvertrag. Sie beträgt zur 

Zeit3 

Euro, im ersten Ausbildungsjahr .............................. 
/ 

I 

im zweiten Ausbildungsjahr ..... : ........................ Euro, 

im dritten Ausbildungsjahr ................................ Euro, 
im vierten Äusbildungsjahr ................................ Euro. 

Die Ausbildungsvergütung ist am letzten Tag eines jeden Monats (Zahltag) für den laufenden Monat auf ein von der/dem 

) Auszubildenden eingerichtetes Girokonto im Inland zu zahlen. Sie ist so rechtzeitig zu überweisen, dass die/der 
Auszubildende am Zahltag über sie verfügen kann. Fällt der Zahltag auf einen Samstag oder auf einen 
Wochenfeiertag,  gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag  als 
Zahltag. Die Kosten der Übermittlung der Bezüge mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift auf dem Konto der  
Empfängerin/des Empfängers trägt der Ausbildende,  die Kontoeinrichtungs-,  Kontoführungs-  oder  Buchungsgebüh- 
ren trägt die Empfängerin/der Empfänger. 

§ 7 
Dauer des Erholungsurlaubs 

Die/Der Auszubildende erhält Erholungsurlaub nach § 14 des Manteltarifvertrages für Auszubildende. Hiernach 
beträgt der Erholungsurlaub zur Zeit4 

. . 
vom ........... bis 31. 12. .............. Ausbildungstage, 

vom 1. 1. ...... bis 31. 12. .............. Ausbildungstage, 

vom 1. 1. ...... bis 31. 12. .............. Ausbildqngstage, 

vom 1. 1. ...... bis ......................... Ausbildungstage, 

vom 1. 1. ...... bis ........................... Ausbildungstage. 

§ 8 , 
Voraussetzungen, 

I unter denen der Berufsausbildungsvertrag   gekündigt  werden kann , 

Der Berufsausbildungsvertrag  kann  nach Maßgabe  des § 23 Abs. 2 bis 4 der Manteltarifvertrages  für Auszubildende 
gekündigt werden. Diese Tarifvorschrift hat zur Zeit folgenden Wortlaut: 






